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Parksituation an der Ecke Olpener Straße/In der Handschaft in Köln-Brück 
hier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertetung Kalk vom 17.04.2008, TOP 7.2.8 
 
Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung Kalk beauftragt die Stadtverwaltung zu prüfen,  
 
1. inwiefern auf der Olpener Straße in Köln-Brück stadtauswärts von der Ecke In der Hand-

schaft/Olpener Straße bis hin zur Hausnummer 870 Möglichkeiten zu einer Verbesserung der 
jetzigen Park- und Verkehrssituation bestehen,   

 
2. inwiefern der Verkehr durch diese Änderungen beeinflusst würde und  
 
3. inwieweit mit etwaigen Änderungen auf die gesamte Parksituation in Brück zu rechnen sein 

wird. 
 
 
Das Ergebnis der Prüfung hat folgendes ergeben: 
 
Um den Engpass im Bereich der Olpener Straße zwischen der Straße „In der Handschaft“ und der 
Hausnummer 870 zu entschärfen, werden Gehweg, Radweg und Parkstreifen angepasst. Durch 
Umlegung der entsprechenden Pflasterung und Platten werden die Mindestbreiten für den Park-
streifen (2,00m) und für den Radweg (1,50m) in diesem Bereich hergestellt. Die Breite des Geh-
weges bleibt erhalten. Die zusätzliche Fläche, die für den Parkstreifen benötigt wird, wird auf der 
Fahrbahn, die genügend Breite aufweist, abmarkiert. Der fließende Verkehr wird durch diese Maß-
nahme nicht beeinträchtigt. 
 
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass es keine Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern, vor 
allem zwischen den Fahrradfahrern und den parkenden KFZ, gibt. Radweg und Gehweg sind wei-
terhin klar getrennt. Auf Grund der ausreichenden Stellplatzbreite ist ein Beparken des Radweges 
zukünftig nicht mehr erforderlich, so dass es auch nicht mehr zu den gefährlichen Ausweichmanö-
vern vor Radfahrern auf dem Gehweg kommt. 


